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Verordnung 
vom 9. März 2021 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über die Allgemeinverbindlicherklärung des 

Gesamtarbeitsvertrages für das 
Detailhandelsgewerbe 

Aufgrund von Art. 1 Abs. 4 und Art. 13 des Gesetzes vom 14. März 
2007 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträ-
gen (AVEG), LGBl. 2007 Nr. 101, verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 12. März 2019 über die Allgemeinverbindlich-
erklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Detailhandelsgewerbe, LGBl. 
2019 Nr. 67, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 

Die in der Beilage wiedergegebenen Bestimmungen des Gesamtar-
beitsvertrages (GAV) vom 3. Dezember 2018 für das Detailhandelsge-
werbe einschliesslich der zum GAV gehörenden Anhänge 1 (Lohn- und 
Protokollvereinbarung) und 2 (Qualifikationsvertrag für Asylsuchende 
und vorläufig Aufgenommene) werden allgemeinverbindlich erklärt. 
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Art. 4 Abs. 4 Einleitungssatz und Abs. 5 

4) Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen der Lohn- und 
Protokollvereinbarung (Anhang 1) sind anwendbar für: 

5) Bei Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen gehen die be-
sonderen Bestimmungen nach Anhang 2 den Bestimmungen des GAV 
und der Lohn- und Protokollvereinbarung vor. 

Art. 6 

Diese Verordnung tritt am 1. April 2019 in Kraft und gilt bis zum 
31. März 2022. 

Art. 63 Ziff. 1 Bst. b der Beilage 

1. Der Arbeitnehmer hat in folgenden Fällen Anspruch auf arbeitsfreie 
und bezahlte Tage, sofern sie auf Arbeitstage im Betrieb fallen: 
b) bei Geburt eines eigenen Kindes (Vaterschaftsurlaub): 3 Tage; 

Anhang 1 zur Beilage 

Der bisherige Anhang zur Beilage wird wie folgt ersetzt: 
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Anhang 1 

Lohn- und Protokollvereinbarung 2021 zum GAV 
Detailhandelsgewerbe 

(…) 
2. Mindestlöhne 

Es gelten die nachstehenden Mindestlöhne: 

Kategorie Stundenlohn Monatslohn 

4-jährige Berufsausbildung FZ,  
ab 3. Dienstjahr 

21.65 Franken 4‘100.00 Franken 

4-jährige Berufsausbildung FZ,  
im 1. und 2. Dienstjahr 

21.10 Franken 4‘000.00 Franken 

3-jährige Berufsausbildung FZ,  
ab 3. Dienstjahr 

20.60 Franken 3‘900.00 Franken 

3-jährige Berufsausbildung FZ,  
im 1. und 2. Dienstjahr 

20.05 Franken 3‘800.00 Franken 

2-jährige Berufsausbildung BA,  
ab 3. Dienstjahr 

19.00 Franken 3‘600.00 Franken 

2-jährige Berufsausbildung BA,  
im 1. und 2. Dienstjahr 

18.50 Franken 3‘500.00 Franken 

Un- und Angelernte,  
ab 3. Dienstjahr 

18.10 Franken 3‘425.00 Franken 

Un- und Angelernte,  
im 1. und 2. Dienstjahr 

17.55 Franken 3‘325.00 Franken 

Berechnung Std.lohn: Monatslohn x 12 / [Nettoarbeitszeit (20 Tage 
Ferien) x 1.123] 
Berechnung Monatslohn: [(Std.lohn x Nettoarbeitszeit) x 1.123] / 12 
Die angeführten Stundensätze sind Basisstundensätze, d.h. der Ferien-
anspruch von 8.3 % sowie der Feiertagsanspruch von 4.0 % sind da-
rin nicht enthalten. 
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3. Praktikum, Nebenjob und Ferienjob 
(…) 
Für Praktikanten, Schüler, Studenten und Ferialer unter 18 Jahren ent-
spricht der Stundenlohn inkl. Ferien- und Feiertagsentschädigung 
sowie Gratifikation grundsätzlich dem Alter, mindestens aber 14 Fran-
ken pro Stunde (Beispiel: Alter 14 Jahre / min. 14 Franken Stunden-
lohn). 
Für Praktikanten und Studenten ab 18 Jahren entspricht der Stunden-
lohn inkl. Ferien- und Feiertagsentschädigung sowie Gratifikation 
mindestens 18 Franken pro Stunde. 

4. Lohn nach nicht bestandener Lehrabschlussprüfung 
Das Lehrverhältnis endet mit dem Ablauf des Lehrvertrages. Bei nicht 
bestandener Lehrabschlussprüfung wird empfohlen, den Lehrvertrag 
um ein Jahr zu verlängern, längstens aber bis 15. Juli, und einen Lohn 
zu bezahlen, welcher mindestens 20 % über dem Lohn des letzten 
Lehrjahres liegt. 
(…) 

6. Brutto-Sollarbeitszeit 
Die Brutto-Sollarbeitszeit beträgt 44 Stunden pro Woche. 

7. Ferienanspruch 
(…) Ab dem Monat seines 50. Geburtstages hat der Arbeitnehmer 
Anspruch auf 5 Wochen (25 Ferientage, Zuschlag für Stundenlohn 
10.64 %) bezahlte Ferien. 
(…) 

Anhang 2 zur Beilage 

Es wird folgender Anhang 2 zur Beilage neu eingefügt: 
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Anhang 2 

Qualifikationsvertrag für Asylsuchende und  
vorläufig Aufgenommene 

(…) 
Der Qualifikationsvertrag für Asylsuchende und vorläufig Aufgenom-
mene soll dazu dienen, informell erworbene Kompetenzen festzustellen 
und zu fördern mit dem Ziel, die Personen mittelfristig an die Erforder-
nisse des regulären Arbeitsmarkts heranzuführen. (…) 
Der Qualifikationsvertrag beinhaltet drei Stufen à vier Monate mit einem 
Mindesteinstiegslohn und zwei weiteren abgestuften Mindestlöhnen (…), 
die den regulären Mindestlohn für Hilfsarbeiter/Ungelernte gemäss Lohn- 
und Protokollvereinbarung unterschreiten. Alle vier Monate wird in 
einem Zielvereinbarungsgespräch eruiert, ob die nächste Stufe erreicht ist. 
An den Zielvereinbarungsgesprächen nehmen teil: der Asylsuchende 
bzw. vorläufig Aufgenommene, der Arbeitgeber und ein Vertreter der 
Flüchtlingshilfe. Bei Uneinigkeiten sollen ein Vertreter des LANV und 
der Wirtschaftskammer am Gespräch teilnehmen. Bei Bedarf muss ein 
Dolmetscher dabei sein. 
Im Zielvereinbarungsgespräch beschliessen der Asylsuchende bzw. vor-
läufig Aufgenommene, der Arbeitgeber und der Vertreter der Flücht-
lingshilfe einvernehmlich, ob die nächsthöhere Stufe erreicht ist oder ob 
die Stufe um weitere 4 Monate zu verlängern ist. Die Verlängerung darf 
nur einmalig stattfinden. Eine abgeschlossene Stufe in einem anderen 
Betrieb wird angerechnet. Bei entsprechenden Fortschritten kann auch 
eine Stufe übersprungen werden. 
Nach positivem Abschluss der letzten Stufe gilt der Qualifikationsvertrag 
als erfüllt. Der Asylsuchende bzw. vorläufig Aufgenommene bekommt 
von der Flüchtlingshilfe ein Zertifikat. Fortan gelten die Bestimmungen 
und Mindestlöhne für Hilfsarbeiter/Ungelernte gemäss Lohn- und Pro-
tokollvereinbarung (Anhang 1). 
Die Mindestlöhne im Rahmen eines Qualifikationsvertrages betragen: 
a) auf Stufe 1: 15.00 Franken; 
b) auf Stufe 2: 16.30 Franken; 
c) auf Stufe 3: 17.50 Franken. 
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Für Asylsuchende bzw. vorläufig Aufgenommene, die vor dem 1. April 
2021 schon mindestens zwölf Monate berufliche Erfahrung auf dem 
liechtensteinischen Arbeitsmarkt bei einem oder mehreren Arbeitgebern 
gesammelt haben, kommen die Mindestlöhne gemäss Lohn- und Proto-
kollvereinbarung (Anhang 1) zur Anwendung. 
(…) 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 31. März 2021 in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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